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Regeste
Betriebsbewilligung für eine Kinderkrippe | Da die Beschwerdeführerin die in den Erwägungen der Bewilligungsverfügung enthaltene Auflage betreffend Pensum des Leitungspersonals derzeit erfüllt und keine Änderungen plant, fehlt es ihr an einem schutzwürdigen Interesse; die Vorinstanz ist auf den Rekurs zu Recht nicht eingetreten (E. 2.2). Abweisung.
Erwägungen
E. 4
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG).
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